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Infos zum Lenkprotokoll auf der Website der Arbeitsinspektion

• www.arbeitsinspektion.gv.at

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
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Warum brauchen wir das Lenkprotokoll? 

• Kontrolle der 
Arbeitszeitgrenzen 
durch

» Kontrollbehörden

» Arbeitgeberinnen/
Arbeitgeber

§§ 13 ff AZG
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Wesentlicher Inhalt der Lenkprotokoll-Verordnung (LP-VO)

• Inhaltsvorschriften über die Aufzeichnung der 
Arbeitszeiten von Lenkerinnen/Lenker

• Benutzungsvorschriften

• Erleichterungen hinsichtlich der Aufzeichnung 
der Arbeitszeit von Lenkerinnen/Lenker 
(z.B. Entfall der Aufzeichnung der Lenkzeit oder 
sonstigen Arbeitszeiten; Ausnahmen von der 
Lenkprotokoll-Pflicht)
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Ist die LP-VO überhaupt 
anzuwenden?
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Geltungsbereich

• LP-VO gilt für 

» Lenkerinnen und Lenker 

• LP-VO gilt nur für Lenkerinnen und Lenker in einem Arbeitsverhältnis 

• Lenkerinnen und Lenker sind Personen, die 
» ein KFZ, sei es auch nur für kurze Zeit, selbst lenken oder
» sich im Kraftfahrzeug befinden, um es gegebenenfalls lenken zu können.

• Keine Geltung für reine Beifahrerinnen und Beifahrer

» nur AZ-Aufzeichnungen gem. § 26 AZG

» Zeiten am Beifahrersitz ist Arbeitsbereitschaft

§ 1 Abs. 1 und 2 LP-VO
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Geltungsbereich

• LP-VO gilt für 

» Lenkerinnen und Lenker

» von Kraftfahrzeugen

§ 1 Abs. 1 LP-VO iVm § 17 Abs. 3 und 13 Abs. 1 Z. 3 AZG

• Kraftfahrzeug ≠ VO-Fahrzeug

= sonstiges Fahrzeug gem. § 13 Abs. 1 Z. 3 AZG
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Prüfschema A - VO-Fahrzeug / sonstiges Fahrzeug
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Geltungsbereich

• LP-VO gilt für 

» Lenkerinnen und Lenker

» von Kraftfahrzeugen

» auf öffentlichen Straßen 

» die im Fahrzeug 

• kein EU-Kontrollgerät eingebaut haben 

oder 

• ein EU-Kontrollgerät eingebaut haben, aber auf 
dessen Verwendung verzichten

§ 17 Abs. 3 AZG



arbeitsinspektion.gv.at

Ist eine Ausnahme zum 
Führen des Lenkprotokolls 
anzuwenden?
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Prüfschema B – Pflicht zur Führung eines Lenkprotokolls
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Prüfschema B – Pflicht zur Führung eines Lenkprotokolls

§ 2 Abs. 2 Z. 1 LP-VO
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Prüfschema B – Pflicht zur Führung eines Lenkprotokolls

§ 2 Abs. 2 Z. 4 LP-VO

[HALE Taxameter CT-06; www.taxiaustattung.at]
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Prüfschema B – Pflicht zur Führung eines Lenkprotokolls

§ 2 Abs. 2 Z. 5 LP-VO
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Prüfschema B – Pflicht zur Führung eines Lenkprotokolls

§ 2 Abs. 2 Z. 7 LP-VO
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Prüfschema B – Pflicht zur Führung eines Lenkprotokolls

§ 2 Abs. 2 Z. 7 LP-VO
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Welche Aufzeichnungen bei Ausnahme vom Lenkprotokoll?

§ 17b AZG:
Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen über sämtliche 
geleisteten Arbeitsstunden von Lenkerinnen/Lenkern zu führen...

§ 26Abs. 1AZG:
Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der in 
diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten in der Betriebsstätte 
Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstunden zu führen.
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Arten der Lenkprotokolle

• 2 Arten von Lenkprotokollen

▪ keine Ausnahmen beim Aufzeichnungsinhalt

▪ mit Ausnahmen beim Aufzeichnungsinhalt gemäß § 5 Abs. 3 LP-VO

§ 5 Abs. 1 und 3 LP-VO
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Prüfschema C – Lenkprotokoll mit oder ohne Ausnahmen



arbeitsinspektion.gv.at

Prüfschema C – Lenkprotokoll mit oder ohne Ausnahmen
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Prüfschema C – Lenkprotokoll mit oder ohne Ausnahmen
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Auszug KV Kleintransportgewerbe Arbeiter 2021:
Artikel VI – Arbeitszeit

2. Wöchentliche Höchstarbeitszeit
a) Lenker  von Kraftfahrzeugen

Gemäß § 13b Arbeitszeitgesetz sind zusätzlich zu den nach § 7 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz 
zulässigen Überstunden weitere Überstunden zulässig. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit darf in 
einzelnen Wochen 60 Stunden und innerhalb eines aus technischen bzw. arbeitsorganisatorischen 
Gründen 26 Wochen umfassenden Durchrechnungszeitraumes im Durchschnitt 48 Stunden nicht 
überschreiten.
Die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit darf 55 Stunden betragen, wenn zumindest 
die über 48 Stunden hinausgehende Arbeitszeit in Form von Arbeitsbereitschaft geleistet wird….

9. Lenkprotokoll
Gemäß § 5 Absatz 3 Ziffer 2 der Lenkprotokollverordnung entfällt die Aufzeichnung aller sonstigen 
Arbeitszeiten und der Gesamtdauer der Lenkzeit.

Ausnahmen von der Aufzeichnung
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Aufzeichnung der 
Lenker-Arbeitszeiten
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3 Möglichkeiten zur Aufzeichnung der Lenker-Arbeitszeiten

• Führung eines Lenkprotokolls in Papierform

• Führung eines elektronischen Lenkprotokolls

• Freiwillige Verwendung eines eingebauten Kontrollgeräts

§ 17 Abs. 2 AZG / § 2 Abs. 1 LP-VO
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Freiwillige Verwendung eines eingebauten 
Kontrollgerätes
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Freiwillige Verwendung des Kontrollgerätes –
Entfall des Lenkprotokolls 

• Voraussetzung
» Fahrzeug ist mit EU-Kontrollgerät (analog/digital/smart) ausgestattet 

oder ein solches wird nachgerüstet 

• dabei einzuhalten
» Verwendungsbestimmungen gemäß EU-VO 165/2014

» Ergänzende Bestimmungen zum digitalen Kontrollgerät im AZG 
(z.B. Downloadverpflichtungen)

§ 17 Abs. 2 AZG

[www.fleet.vdo.de]

[www.vdo-academy.at]
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Führung eines Lenkprotokolls in Papierform



arbeitsinspektion.gv.at

• Form und Gestaltung 

» ausschließlich Inhalt vorgegeben

» kann selbst gestaltet werden

» Musterformulare für die Lenkprotokollführung und mehr auf 
www.arbeitsinspektion.gv.at

» auch Tageskontrollblatt aus 
Deutschland gemäß deutscher 
Fahrpersonalverordnung möglich 

Lenkprotokolle in Papierform

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
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Inhalt der Lenkprotokolle - KEINE Ausnahmen
1. Vor- und Zuname der Lenkerin/des Lenkers
2. Datum 
3. behördliche Kennzeichen des oder der Kraftfahrzeuge
4. Kilometerstand bei Beginn und bei Ende des Arbeitstages sowie bei 

Fahrzeugwechsel 
5. die folgenden Zeitangaben: 

a) Beginn und Ende der Einsatzzeit
b) Beginn und Ende der Ruhepausen
c) Beginn und Ende von Lenkpausen, soweit sie nicht mit Ruhepausen 

zusammenfallen
d) Beginn und Ende aller sonstigen Arbeitszeiten
e) Gesamtdauer der Lenkzeit

6. Unterschrift der Lenkerin/des Lenkers
7. Bemerkungen 

§ 5 Abs. 1 LP-VO
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Muster eines Lenkprotokolls 
KEINE Ausnahme
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Inhalt der Lenkprotokolle - MIT Ausnahmen
1. Vor- und Zuname der Lenkerin/des Lenkers 
2. Datum 
3. behördliche Kennzeichen des oder der Kraftfahrzeuge 
4. Kilometerstand bei Beginn und bei Ende des Arbeitstages sowie bei 

Fahrzeugwechsel 
5. die folgenden Zeitangaben: 

a) Beginn und Ende der Einsatzzeit
b) Beginn und Ende der Ruhepausen
c) Beginn und Ende von Lenkpausen, soweit sie nicht mit Ruhepausen 

zusammenfallen
d) Beginn und Ende aller sonstigen Arbeitszeiten
e) Gesamtdauer der Lenkzeit

6. Unterschrift der Lenkerin/des Lenkers 
7. Bemerkungen 

§ 5 Abs. 3 LP-VO
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Muster eines Lenkprotokolls 
MIT Ausnahmen
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Muster eines Lenkprotokolls MIT Ausnahmen für eine Woche
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Ergänzende Anmerkung zum Feld Bemerkungen

§ 15d Abs. 1AZG
„Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist, kann die 
Lenkerin/der Lenker, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von §§ 14a 
(Lenkzeit), 15 (Lenkpause), … abweichen, soweit dies erforderlich ist, um die 
Sicherheit … des Fahrzeuges oder zu gewährleisten. Art und Grund der 
Abweichung sind zu vermerken 
…
4. in den Arbeitszeitaufzeichnungen …“
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Pflichten der Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber

bei der Führung eines 
Lenkprotokolls in Papierform
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Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

• Lenkprotokolle ausgeben (kostenlos, in ausreichender Zahl) 
oder
Herunterladen und Ausdrucken kostenlos ermöglichen

• Anleitung zur ordnungsgemäßen Verwendung geben

• Sicherstellen, dass die Lenkerinnen und Lenker ihren Verpflichtungen 
nachkommen

• Verzeichnis aller eingesetzten Lenkerinnen 
und Lenker samt Geburtsdatum führen
(Muster „Verzeichnis der LenkerInnen“ auf 

www.arbeitsinspektion.gv.at) 

§ 3 LP-VO

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
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Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

• Überprüfung, ob vorgeschriebene Angaben eingetragen wurden –
1x monatlich

• Bestätigung der Überprüfung in einem Verzeichnis mit Datum und 
Unterschrift
(Muster „Kontrolle der Lenkprotokolle-

händische Führung“ auf 

www.arbeitsinspektion.gv.at)

§ 3 LP-VO

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
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Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

• Aufbewahrung der Lenkprotokolle für mind. 24 Monate nach Ende 

Mitführverpflichtung

• Aufbewahrung nach Lenkerinnen und Lenker und Datum

• Vorlage und Übermittlung der Protokolle und Verzeichnisse auf 

Verlangen an zuständige Behörden und deren Organe

• Kopien der Lenkprotokolle auf Verlangen den Lenkerinnen und 

Lenker kostenlos aushändigen

§ 3 LP-VO
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Pflichten der Lenkerinnen und Lenker

bei der Führung eines 
Lenkprotokolls in 
Papierform
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• Ausfüllen und Unterschreiben der Protokolle

• nur händische Eintragungen

• Eintragungen laufend in das Lenkprotokoll

Ausnahme: Gesamtdauer der Lenkzeit
kann gem. § 5 Abs. 2 spätestens vor Beginn der Aufbewahrung 
durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin erfolgen 

• Verwendung nur eines Lenkprotokolls pro Tag

Pflichten der Lenkerinnen und Lenker

§ 4 LP-VO
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• Ausbessern oder Ändern nicht durch Radieren oder Überschreiben

• Fehler, selbst Schreibfehler, in „Bemerkungen“ zu berichtigen

• Streichungen allein nur zulässig, wenn ursprüngliche Eintragung weiter 

erkennbar

• Mitführen der Lenkprotokolle der letzten 28 Kalendertage

• Vorweisen der Protokolle auf Verlangen der Kontrollorgane

Pflichten der Lenkerinnen und Lenker

§ 4 LP-VO
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Pflichten der Lenkerinnen und Lenker

• 1x monatlich Vorlage der Lenkprotokolle - zur Überprüfung

• Übergabe der Protokolle nach Mitführpflicht zur Aufbewahrung 

§ 4 LP-VO
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Elektronische Führung des 
Lenkprotokolls 
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Elektronische Führung unter folgenden Voraussetzungen:

• Daten können von Lenkerin/Lenker laufend selbst eingegeben und 
jederzeit abgerufen werden

» reine Aufzeichnung anhand von GPS-Daten nicht zulässig 

» Anmerkung:

Die Einführung von Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen zur 

Kontrolle der Arbeitnehmer/innen, sofern diese Maßnahmen (Systeme) 

die Menschenwürde berühren bedürfen nach § 96 Abs. 1 Z 3

Arbeitsverfassungsgesetz zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung 

des Betriebsrates. In Betrieben ohne Betriebsrat tritt an die Stelle der 

Betriebsvereinbarung die Zustimmung der Arbeitnehmer/innen. 
§ 5 Abs. 4 LP-VO
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Elektronische Führung unter folgenden Voraussetzungen:

• Aufzeichnung der notwendigen Inhalte für das Lenkprotokoll

• Daten müssen bestimmter Lenkerin/bestimmtem Lenker zugeordnet 
werden können

• alle Daten müssen vollständig, geordnet, inhaltsgleich, authentisch und in 
einem System zusammengefasst sein und wiedergegeben werden können

§ 5 Abs. 4 LP-VO
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Elektronische Führung unter folgenden Voraussetzungen:

• Einsicht in die Daten durch die zuständigen Behörden und ihre Organe 
jederzeit gewährleistet

• Vorlage sowie Übermittlung der Daten auf  Verlangen möglich

• Daten für Behörde in lesbarer Form
(z.B. pdf- oder xls-Format)

• Ausdruck dieser Daten auf Verlangen möglich 
(nur im Rahmen der Kontrolle am Betriebsstandort; nicht bei einer Straßenkontrolle)

§ 5 Abs. 4 LP-VO
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• fehlerhafte Aufzeichnungen sowie Abweichungen von Zeitgrenzen gemäß 
§ 15d AZG sind in ein Lenkprotokoll einzutragen 
(auf ein Lenkprotokoll in Papierform oder in das elektronische Lenkprotokoll)

Elektronische Führung unter folgenden Voraussetzungen:

§ 3 Abs. 5 Z. 3 LP-VO
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Pflichten der Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber

bei der Führung eines 
elektronischen Lenkprotokoll



arbeitsinspektion.gv.at

Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei 

elektronischem LP

• Lenkprotokolle für eine ersatzweise händische Führung zur 
Verfügung stellen

• Anleitung zur ordnungsgemäßen Verwendung zu geben

• Sicherstellen, dass die Lenkerinnen und Lenker ihren Verpflichtungen 
nachkommen

• Verzeichnisses aller eingesetzten Lenkerinnen 
und Lenker samt Geburtsdatum führen
(Muster „Verzeichnis der LenkerInnen“ auf 
www.arbeitsinspektion.gv.at)

§ 3 Abs. 5 LP-VO

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
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Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei 
elektronischem LP

• Überprüfen, ob die vorgeschriebene Angaben eingetragen wurden –
1x monatlich 

• Bestätigung der Überprüfung in einem Verzeichnis mit Datum und 
Unterschrift

(Muster „Kontrolle der Lenkprotokolle-

elektronische Führung“ auf 

www.arbeitsinspektion.gv.at;)

§ 3 Abs. 3 LP-VO

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
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Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei 
elektronischem LP

• Sicherstellen, dass die Lenkprotokoll-Daten mind. 24 Monate nach dem 

Ende der Mitführpflicht im Betrieb lückenlos und lesbar eingesehen werden 

können

• Ausdruck und Übermittlung der Daten (in lesbarer Form), inkl. Verzeichnisse, 

an zuständige Behörde und deren Organe

• Ausdruck der Lenkprotokolle auf Verlangen den Lenkerinnen und Lenker 

kostenlos aushändigen

§ 3 Abs. 4 und 5 LP-VO
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Pflichten der Lenkerinnen und Lenker

bei der Führung eines 
elektronischen 
Lenkprotokolls
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Pflichten der Lenkerinnen und Lenker bei elektronischem LP

• „Ausfüllen“ und „Unterschreiben“ des elektronischen Lenkprotokoll

Ausfüllen“ = Eingabe

„Unterschreiben“ nicht immer möglich; dann an anderer 
Stelle erforderlich; z.B. 1x monatlich bei Vorlage der Daten –
siehe „Musterformular Kontrolle der Lenkprotokolle –
elektronische Führung“) 

• Eingaben laufend in das elektronische Lenkprotokoll 

• Verwendung nur eines elektronischen Lenkprotokolls pro Tag

§ 4 iVm § 3 Abs. 5 LP-VO
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Pflichten der Lenkerinnen und Lenker bei elektronischem LP

• Eintragung fehlerhafter Aufzeichnungen sowie Abweichungen nach 
§ 15d AZG (z.B. Abweichungen zum Erreichen eines geeigneten 
Halteplatzes) in ein Lenkprotokoll 

• Ersatzweise Führung eines Lenkprotokolls in Papierform bei 
defektem Gerät
(daher zumindest ein Lenkprotokoll in Papierform im Fahrzeug!)

§ 4 iVm § 3 Abs. 5 LP-VO
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Pflichten der Lenkerinnen und Lenker bei elektronischem LP

• Mitführen der elektronischen Lenkprotokolle der letzten 28
Kalendertage

• Vorweisen der elektronischen Protokolle auf Verlangen der 
Kontrollorgane

• 1x monatlich Vorlage der elektronischen Lenkprotokolle - zur 
Überprüfung 

• „Übergabe“ der elektronischen Protokolle nach der 
Mitführverflicht zur Aufbewahrung

§ 4 iVm § 3 Abs. 5 LP-VO
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Weitere Informationen

www.arbeitsinspektion.gv.at

• Merkblatt „Lenkprotokoll“

www.wko.at/branchen/transport-verkehr/fahrtenbuch-wird-durch-neues-

lenkprotokoll-abgeloest.html

• Infoblatt „Fahrtenbuch Neu – Lenkprotokoll“

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/
http://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/fahrtenbuch-wird-durch-neues-lenkprotokoll-abgeloest.html
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Kontrolle des Lenkprotokolls

• Hofrat Ing. Günter Reisner


